
Papendorf
Gemeinde des Amtes Warnow-West

Landkreis Rostock / Land Mecklenburg-Vorpommern

BEBAUUNGSPLAN NR. 23
"An der Beke"

lfd.
Nr.

Behörde/
Träger öffentlicher Belange/Umweltverbände

Stellungnahme
vom

1. Landkreis Rostock, Untere Denkmalschutzbehörde 28.08.2024
2. Landkreis Rostock, Untere Wasserbehörde 19.08.2024
3. Landkreis Rostock, Untere Bodenschutzbehörde 13.08.2024
4. Landkreis Rostock, Untere Naturschutzbehörde 16.09.2024
5. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg 03.09.2024
6. Forstamt Bad Doberan 29.08.2024
7. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 20.09.2024
8. Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-Küste“ 26.08.2024
9. Warnow-Wasser- und Abwasserverband 09.09.2024

VERÖFFENTLICHUNGSEXEMPLAR
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Planung wurde in der Zeit vom …………………… bis zum …………………. Im Internet
eingestellt.

Die Planung wurde in der Zeit vom …………………… bis zum …………………. über das Bau-
und Planungsportal M-V zugänglich gemacht.

Die Planung hat in der Zeit vom …………………… bis zum …………………. öffentlich
ausgelegen.

Amt Warnow-West, den                                          Unterschrift                                                    Dienstsiegel

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB werden zum o.g. Vorhaben bereits vorliegende, umweltbezogene
Stellungnahmen zum Vorentwurf (Arbeitsstand Mai 2024) sowohl im Internet veröffentlicht als
auch öffentlich ausgelegt.









Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Wasserbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 077-077n-BP02300-E240516
Vorhaben: B -Plan Nr. 23 "An der Beke"
Vorhabensträger: Gemeinde Papendorf

Trinkwasserschutzgebiet: III Warnow

Güstrow, 19.08.2024
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-468

Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestehen keine Bedenken gegen den o.g. B -Plan -Entwurf.

Für die wasserwirtschaftliche Erschließung greift das Satzungsrecht das VVarnow-Wasser- und
Abwasserverbandes (VVVVAV).
Das anfallende Niederschlagswasser ist vordergründig am Anfallort zu versickern. Für den Fall der
Nichtversickerungsmöglichkeit auf Grund der anstehenden Bodenart ist ein Entwässerungskonzept der
Unteren Wasserbehörde vorzulegen ist. Es ist zu prüfen, inwiefern das vorhandene Regenrückhaltebecken
zur Niederschlagswasserableitung genutzt werden kann.

In der weiteren Planung ist eine Wasserhaushaltsbilanzierung gemäß DWA-M 102-4 vorzunehmen mit dem
Ziel den Wasserhaushalt im bebauten Zustand dem Wasserhaushalt im natürlichen unbebauten Zustand
anzunähern.
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Mindestabstand von 5 Metern ab Böschungsoberkante beidseitig von jeglichen Bebauungen freizuhalten. Der
Mindestabstand ist in der Planzeichnung darzustellen. Im Umweltbericht wird fälschlicherweise angegeben,
dass sich im Plangebiet keine Oberflächengewässer befinden würden. Dies ist zu korrigieren.

Hinweise vorbeugender Gewässerschutz:
Im Hinblick auf den vorbeugenden Gewässerschutz ist die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (u.a.
Heizöl) gemäß § 40 AwSV sowie die Errichtung von Erdwärmesondenanlagen gemäß § 49 Abs.1 VVHG bei
der unteren Wasserbehörde gesondert anzuzeigen.

Allgemeine Hinweise:

1. Im Rahmen der Planungsphase bzw. Baumaßnahme evtl. aufgefundene Leitungssysteme
(Meliorationsanlagen in Form von Dränagerohren oder sonstige Rohrleitungen) sind ordnungsgemäß
aufzunehmen, umzuverlegen bzw. anzubinden.

2. Notwendige Grundwasserabsenkungen im Rahmen der durchzuführenden Baumaßnahmen stellen
eine Gewässerbenutzung im Sinne des Wasserrechtes dar und bedürfen einer wasserrechtlichen
Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Rostock.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Koch



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Bodenschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 077-077n-BP02300-E240516
Vorhaben: B -Plan Nr. 23 "An der Beke"

Vorentwurf / Stand: 16.05.2024
Vorhabensträger: Gemeinde Papendorf

Güstrow, 13.08.2024
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-468

In Auswertung des Text- und Kartenteils zum o.g. Plan geben wir im Rahmen der Einbeziehung der Träger
öffentlicher Belange unsere Stellungnahme für den Planungsträger ab. Der vorliegende Plan wurde auf
Belange des Bodenschutzes und entsprechend unserem Kenntnisstand auf das Vorhandensein von Altlasten
auf den angegebenen Grundstücken geprüft.

Die Gemeinde hat sich mit den Belangen des Bodenschutzes noch nicht ausreichend auseinandergesetzt.

Sie beabsichtigt die Nutzung von Böden, die eine erhöhte und eine hohe Schutzwürdigkeit hinsichtlich der
Bodenfunktionsbewertung haben. Im Bereich des B -Plans sind darüber hinaus Böden mit einer BVVZ von >50
betroffen. Sie gehören zu den hochwertigen Böden im Land. Eine Nutzung dieser Böden wird in Anlehnung
an den LEP kritisch gesehen. Die Problematik der Maßnahmen zur Sicherung bedeutsamer Böden (LEP 2016
/ Nr. 4.5 (2)) wurde nicht dargestellt.

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht sind im weiteren Planungsverfahren folgende Belange zu klären:

�‡ Beschreibung der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden, ausgehend von den Wirkfaktoren
�X�Q�G���²�S�I�D�G�H�Q��

�‡ Beschreibung und Bewertung des Ist -Zustands der Böden mithilfe von Methoden zur Beschreibung und
Bewertung der Bodenfunktionen,

�‡ Ermittlung der Erheblichkeit und Prognose der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden,
�‡ Prüfung von Planungsalternativen,
�‡ Ermittlung von Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Beeinträchtigungen

(auch bei baubedingten Eingriffen),
�‡ Maßnahmen zu Überwachung

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Vorhabensgebiet nicht bekannt.

Hinweise:
Die Rechtsgrundlagen für den Umgang mit Böden und Altlasten sind das Bundes- Bodenschutzgesetz
(BBodSchG), die Bundes -Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und das Gesetz über den
Schutz des Bodens im Land Mecklenburg -Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M -V).
Bodenschutzrechtliche Belange liegen in der Zuständigkeit des Landrates des Landkreises als untere
Bodenschutzbehörde. Die Inhalte in der Planzeichnung und der Begründung sind dahingehend zu ändern.

Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle,
Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom
Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Abfälle dürfen nicht zur
erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.



Soweit weiterhin im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem
Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das
Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 Bundes- Bodenschutz-
und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731
wird besonders hingewiesen.

gez. Hadler



 

 

Landkreis Rostock  Güstrow, 16.09.2024 
Umweltamt Unser Az: 66.0-51.10.40-176-468 
Untere Naturschutzbehörde 
 
 
Amt für Kreisentwicklung 
SG Regional- und Bauleitplanung 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Reg-Nr.: 077-077n-BP02300-E240516 
Vorhab en: B-Plan Nr. 23 "An der Beke"  
Vorhabensträger: Gemeinde Papendorf  
 
 
Aus Sicht der Untere Naturschutzbehörde wird zu. o.g. B-Plan-Vorentwurf wie folgt Stellung genommen: 

 

1. Dem Erfassungsbericht vom Büro Barkowski und Engel GmbH wird entgegengesehen. 
2. Der Bebauungsplan Nr.20 der Gemeinde Papendorf sieht eine externe Ausgleichsmaßnahme zur 

Schaffung eines naturnahen Bachlaufes am Biotoptyp FGN vor. Diese Ausgleichsmaßnahme entfällt 
nunmehr vollständig. Dieses Ausgleichsdefizit ist zu klären. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Duwe 




































